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II. OEFFENTLICHRECHTLICHEABTEILUNG

18. August 1999

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der

II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Betschart,

Hungerbiihler, R. Müller und Gerichtsschreiber Moser.

In Sachen

1. X. AG

,

2. Y. AG

,

3. M.B.

,

4. F.B.

,

5. Z. AG

,

Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt

Dr. Fritz Frey, Nüschelerstrasse 35, Postfach 4173, Zürich,

gegen

Stadt Z ii r i c h, vertreten durch den stellvertretenden

Rechtskonsulentefl des Stadtrates,

verwaltungsgericht des Kantons Z ü r i c h, 3. Abteilung,

3. Kammer,

betreffend

Art. 4 BV

(Parkplatzersatzabgabe),
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hat sich ergeben:

A.- Die X. AG erhielt am 8. September 1989 die Bau-

bewilligung für den Umbau ihres Geschäftshauses an der

A.-strasse in Zürich.

Der Y. AG wurde am 7. Juni 1991 der Bau eines neuen

Geschäftshauses an der B.-gasse in Zürich bewilligt.

Die Z. AG erhielt am 12. März 1982 die Baubewilli-

gung für einen Umbau der Wohn- und Geschäftsliegenschaft

C.-gasse und am 23. April 1982 die Bewilligung für einen

Umbau des Wohn- und Geschäftshauses D.-strasse in Zürich.

Über die der Stadt Zürich für die genannten Bau-

vorhaben wegen fehlender Parkplätze zu entrichtenden Ersatz-

abgaben befand am 17. Juni 1996 die kantonale Schätzungskom-

mission des 1. Kreises und auf Rekurs hin am 11. Februar

1999 das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (3. Abtei-

lung). Dieses legte die zu leistenden Abgaben in teilweiser

Gutheissung der Rekurse (Reduktion der Zahl der Pf lichtpark-

plätze infolge nachträglicher Rechtsänderung> wie folgt

fest:

- Liegenschaft A.-strasse: Fr. 40‘000.--
für 2 Parkplätze

- Liegenschaft B.-gasse: Fr. 140‘OOO.--
für 7 Parkplätze

- Liegenschaft C.-gasse: Fr. 20‘OOO.--
für 1 Parkplatz

Fr. 40‘OOO.——
für 2 Parkplätze

- Liegenschaft D.-strasse:
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B.- Die X. AG (Liegenschaft A.-strasse), die Y. AG,

M.B., F.B. (Liegenschaft B.-gasse> sowie die Z. AG (Liegen-

schaften C.-gasse und D.-strasse) führen gegen das Urteil

des Verwaltungsgerichts gemeinsam staatsrechtliche Beschwer-

de wegen Verletzung von Art. 4 BV mit dem Antrag, den ange-

fochtenen Entscheid aufzuheben.

C.- Die Stadt Zürich und das Verwaltungsgericht stellen

je den Antrag, die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen.

D.- Der Abteilungspräsident hat der staatsrechtlichen

Beschwerde mit Verfügung vom 25. Mai 1999 aufschiebende

Wirkung zuerkannt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung

:

1.- a) Das angefochtene Urteil des Verwaltungsgerichts

ist ein sich auf kantonales Recht stützender letztinstanz-

licher kantonaler Endentscheid, gegen den kein anderes

eidgenössisches Rechtsmittel zur Verfügung steht (Art. 84

Abs. 2, 86 und 87 OG>. Die staatsrechtliche Beschwerde ist

daher zulässig.

b) Die Beschwerdeführer sind als Eigentümer der

abgabebelasteten Grundstücke bzw. als rechtlich mitbelas-

tete Private zur Ergreifung dieses Rechtsmittels legitimiert

(Art. 88 OG). Das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 11. Feb-

ruar 1999 spricht sich nicht nur über die von den Beschwer-
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deführern zu leistenden Ersatzabgaben aus, sondern es wird

im gleichen Entscheid über die Abgabepflicht weiterer Pri-

vater befunden. Die Beschwerdeführer können die Aufhebung

des genannten Urteils nur soweit verlangen, als es die von

ihnen zu entrichtenden Abgaben betrifft. Soweit ihr Antrag

weiter geht (vollumfängliche Aufhebung des Urteils), ist

darauf nicht einzutreten.

2.- Nach §§ 242 ff. des zürcherischen Gesetzes vom

7. September 1975 über die Raumplanung und das öffentliche

Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG) sind bei Neu- und

erheblichen Umbauten die erforderlichen Abstellplätze für

Motorfahrzeuge zu schaffen.

S 246 PBG (Fassung vom 1. September 1991) bestimmt:

„Ersatzabgabe

‚Ist die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage
innert nützlicher Frist nicht möglich, hat der
Grundeigentümer, der kraft behördlicher Feststel-
lung keine oder nur eine herabgesetzte Zahl eigener
Abstellplätze schaffen muss oder darf, der Gemeinde
eine angemessene Abgabe zu leisten.

2Keine Abgabe ist zu entrichten, soweit das Fehlen
von Abstellplätzen auf die behördliche Aufhebung
privater Parkierungsmöglichkeiten zurückzuführen
ist.

3Die Höhe der Abgabe richtet sich nach den durch-
schnittlichen Kosten privater Plätze im entspre-
chenden Gebiet und danach, ob die privaten Plätze
nach den Umständen offen oder gedeckt angelegt
werden könnten oder müssten; zu berücksichtigen
sind ferner Wertverluste, die für das pflichtige
Grundstück ohne angemessene Abstellmöglichkeiten
entstehen, die Lage des pflichtigen Grundstückes
zu einer bestehenden oder vorgesehenen öffentlichen
Anlage und deren Art sowie die mutmasslichen Ein-
nahmen des Gemeinwesens.
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Gemäss § 247 PBG haben die Gemeinden diese Abgaben

in einen Fonds zu legen, der nur zur Schaffung von Parkraum

in nützlicher Entfernung von den belasteten Grundstücken

oder zu einem diesen Grundstücken dienenden Ausbau des

öffentlichen Verkehrs verwendet werden darf (Abs. 1). Die

Fondsmittel sind jeweils einzusetzen, sobald die Umstände es

erlauben (Abs. 2>. Gemeinden, die einen Fonds führen, sind

verpflichtet, eine Parkraumplanung durchzuführen und laufend

den Verhältnissen anzupassen (Abs. 3).

3.- Die Zahl der abzugeltenden Pflichtparkplätze ist

vorliegend nicht umstritten. Es steht auch fest, dass für

die Berechnung der Ersatzabgabe von den Kosten gedeckter

(unterirdischer) Parkplätze auszugehen ist, welche hier

einzig in Frage kommen. Hingegen rügen die Beschwerdeführer,

dass für die Erhebung der geforderte•n Ersatzabgabe keine

ausreichende gesetzliche Grundlage bestehe und dass die Be-

messung der Abgaben gegen Art. 4 BV verstosse. Zudem habe

das Verwaltungsgericht bei der Sachverhaltsabklärung das

rechtliche Gehör verletzt.

4.- a) Was die gesetzliche Grundlage betrifft, räumen

die Beschwerdeführer ein, dass die erwähnte kantonale Vor-

schrift von § 246 PBG eine hinreichende formellgesetzliche

Grundlage für die Erhebung der fraglichen Abgaben darstelle.

Sie beanstanden jedoch, dass die in Art. 15 der stadtzürche-

rischen Parkplatzverordnung vom 11. Dezember 1996 vorgesehe-

nen „Richtlinien“ über die Bemessung der Ersatzabgaben vom

Stadtrat bis heute nicht erlassen worden seien. Die Ersatz-

abgaben würden stattdessen auf der Grundlage einer „städ-

tischen Praxis“ bemessen, welche von einer untergeordneten

Dienststelle des Hochbauamtes erarbeitet worden und dem

Bürger nicht bekannt sei. Selbst für Baurechtsspezialisten
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sei diese auf willkürlichen Annahmen beruhende Praxis nur in

Ansätzen nachvollziehbar. Damit fehle es der Stadt Zürich an

einer ausreichenden und klaren rechtssatzmässigen Grundlage

für die Abgabenerhebung.

b) Dieser Auffassung ist vorab entgegenzuhalten,

dass der Erlass der in Art. 15 der städtischen Parkplatzver-

ordnung vorgesehenen „Richtlinien“ fakultativ ist („Der

Stadtrat kann ... erlassen.“). Der Erlass kommunaler Richt-

linien über die Bemessung der Ersatzabgaben bildet weder

nach § 246 PBG noch aufgrund der städtischen Parkplatzver-

ordnung eine notwendige Voraussetzung für die Erhebung sol-

cher Abgaben. Etwas Weitergehendes ergibt sich auch nicht

aus den bundesverfassungsrechtlichen Anforderungen an die

Bestimmtheit der gesetzlichen Grundlage für Abgaben (vgl.

dazu BGE 123 1 248 E. 2 5. 249 f., mit Hinweisen>. Wohl wäre

es zulässig und unter dem Gesichtswinkel der Rechtssicher-

heit sowie der praktischen Vollziehbarkeit auch zweckmässig,

die für die Nichterstellung von Pf lichtparkplätzen geschul-

dete Ersatzabgabe, sei es für das ganze Gemeindegebiet oder

für einzelne Sektoren desselben, rechtssatzmässig einheit-

lich auf einen bestimmten Betrag festzulegen, statt jeweils

die geschuldete Abgabe im Einzelfall aufgrund mehr oder

weniger unbestimmter Kriterien zu berechnen (vgl. BGE 97 1

792 E. 7 5. 806 und E. 8 5. 808; Ernst Kistler/Ren~ Müller

,

Baugesetz des Kantons Aargau, Brugg 1994, N. 6 zu § 58

Abs. 3, 5. 74). Doch ist eine derartige reglementarische

Fixierung der Abgabe unter dem Gesichtswinkel des verfas-

sungsrechtlichen LegalitätsprinzipS nicht unerlässlich; es

genügt, dass die Abgabe aufgrund der gesetzlichen Vorgaben

hinreichend bestimmbar ist, was vorliegend aufgrund der

Umschreibung in § 246 Abs. 3 PBG in Verbindung mit den in

der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 97 1 792 E. 8

5. 806 ff.) entwickelten Grundsätzen der Fall ist (gl.M.

Fritz Frey, Die Erstellungspflicht von Abstellplätzen für




